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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und ustèri
Mitgliedern der gesezgebeuden Rathe der helvenschen RepnM.

Band II. Luzern, 21. December 1798.

Gesezgebung.
Bericht der Majorität der Commission des

Senats, über den die Friedensrichter
betreffenden Beschluß; vorgelegt von
Bay in der Sitzung vom ez Dee.

Die zur Untersuchung des abgelesenen Beschlusses
viedergesezte Commission hat sich in ihren Meinungen
getrennt — die Majorität hat die Ehre folgenden
Rapport zu erstatten.

Erstlich durch liebreiche und ernstliche Vorstelln«
gen den Hang zur Prozeßsucht hemmen, dadurch die
Zahl der Prozesse mindern, und zweitens durch schleus
nige und kostenlose Justiz streitige Gegenstände vonge-
ringem Belang zu entscheiden — dieß ware der Haupt-
jwek der Einführung der FR. und FGerichte, dieß ist
gewiß der einstimmige Wunsch aller guten Bürger
und ehrlichen Leute. Ueber das Mittel allein zur voll-
kommensten Erreichung dieses wohlthatigen Zwcks, kà
nen also die Gesezgeber Helveticas einstweilen in vtr-
schiedenen Begriffen stehen, einmüthig bereit, demje
nigen Plan, woher er immer komme, den Vor
zug mit Freuden zugeben, der nach einer unbefange-
nen Prüfung unter allen Gesichtspunkten die mehresten
Vor - und die wenigsten Nachtheile in sich schliesset«,
folglich dein Wunsch des Volks am nächsten kommen
und dessen friedfertigen Wohlstand an« dauerhaftesten
befestigen wird.

Der dießmalige Beschluß des grossen Rathes ge-
het von dem ehevorigen, nach dem Ermessen der Ma-
jorität der Commission, wesentlich nur darin ab daß
der leztere die auf die Bevölkerung berechneten Frie-
densbezirke um die Halste reduzirt. Wer also nur
aus dein Grunde der allzugrossen Bezirke, den erster»
Beschluß verwarf, dem soll der dießmahlige willkom-
men seyn. — Wer hingegen aus andern Veweggrün-
den den erstem verwarf, der wird auch schwerlich zur
Anerkennung dieses leztern stimmen.

Die Majorität der Commission, die zurVerwerfung
räth, glaubt überhaupt: eine Staatsverfassung, die in ein-
fachen wenigen, von dem Volk aus den besten B-

und Verantwortlichkeit besoldeten, allmcchlig zu emers
ernden Autoritäten bestehe, feie in allen Rüksichten
von Ordnung, Zutrauen und Oekonomie w. dem all-
gemeinen Besten weit verträglicher — als aber eine
grössere Zahl, aus Mangel tüchtiger Subjekten, aufs
Gerathewohl gewählter, aus Mangel des Staatsver-
mvgcns karg bezahlter, oder durch partielle Sporteln
das Volk drückender Autoritäten. Ohngeachtet die
Konstitution der Mumzipalitätcn nicht gedenkt, so be-
woge doch das Gefühl des unentbehrlichen Bedürfnisses
einer solchen Gememdstutcl, das Volk in dem grossem
Theil Helveticas sogleich mit dem Anfang der Revo-
lution, an die Stelle der alten Gemeindsvorgesezten und
Stadträthcn, aus eigenem Trieb Munizipalitäten zu
ernennen — auch die Gesezgebung, die das politisch«
und ökonomische Bedürfniß dieser dem Volke am nach-
sten liegenden, mit demselben in täglichem Verkehr sie-
henden Autorität lebhaft fühlt, ist schon lange mit der
regelmässigen Organisierung derselben beschäftiget, und
bald (da die dahin zielenden Grundlagen und Haupt-
beschlüsse bereits angenommen sind) wird Gottlob dies«
so viel Gutes thun, und so viel Böses verhüte» kön-
nende Autorität durch die freie Wahl des Volks anfge-
stellt und in Mivität gesezt seyn. KcinZweifel, daß
das Volk, seiner häuslichen Wohlfarth auf
Jahre lang eingedenk, den Kern der nicht bereits an-
gestellten beste» und tüchtigsten Bürger zu dem wichti-
gen Munizipalamt berufen werbe. Diese Autorj-
tat, obwohlen sie das zahlreichste Personale enthalt,
kostet dennoch wahrscheinlich dem Staat nichts, unV

wird, ohngcachter ihrer verhältnißmässigen Besoldung,
auch dem Volk um so viel weniger lästig seyn
wenn man ihnen die Beziehung der Vorladungs-
Besieglungs - und übrigen Gebühren überlaßt, bis
man dem besondern Institut der Friedenseichter zuzue
ordnen gedenkt.

Hier B. R. legt Ihnen die Majorität der Lotw
mission 2 Fragen vor:

1) Ob es sich wohl hoffen lasse, nach Abzug alle?

bereits ernannten Autoritäten, und der nächstens ztt

wahlenden Muniz paibeamteu, eine hinlâglichê Zahl
ttà-aer und dem Volke beliebter Friedensrichter samt

sern gewählten, «nd nach dem Verhältniß ihre? Uroeirzâiffsem durchgehend s zu finden? Die Méritât



zwcissU Sr-m ''nd be:uerkt, daß nur das dcaz'-Zssche
Vertrauen des Volks zu den Personen der Friedens?
lichter und ihrer Beisitzer dieselben in Stand Men
kann, diese Autorität in öffentliches Ansitzen zu brin?
Zen, und ihren heilsanien Zwck zu erfüllen.

2) Wer soll die Legion der ^Friedensrichter, Bei?
filler, Schreiber und Weibcl bezahlen?

Wenn es die Nation thun soll, so hatte inan vor
dem Beschluß die Totalsumme dieses Kostens ungefehr
berechnem, und den gesezgebenden Rachen zur Sache?
genhaltung mit den Staatseinkünften mittheilen sollen-—
Will man aber die Friedensrichter, Beisitzer, Schrei?
der und Weibeh ans den Sporteln der sich zum Freund?
lichkeitsversuch vor ihnen einzufinden gezwungnen Par?
teien belohnen, so ist sehr zu besorgen, es werde die
Nation in diesem Institut nichts anders als eine neue
lästige Instanz sehen Dadurch wird auch den heig-s
hungrigen Stadt und Landpfuschern in der Abvoka?
rar nichts abgehen, im Gegentheil werden sie sich ihre
Schnueralien, die sie als Wegweisung den
Parteien zu ihrem mündlichen Verhalt mit??
theilen, weit theurer bezahlen lassen, als eine per?
söuli.ye Assistenz.

Diese beiden Fragen, die sich die Majorität der
Commission auf keine vorzügliche Art zu lösen weiß,
laßt sie so viele vor und unvorsehbare Schwierigkei?
len und Jnkonvenienzen bei Annahme des vorliegenden
Beschlusses befürchten, daß sie nach ihren Empfind»»?
gen nicht anders als dem Senat die Verwerfung des?

g chw..«.»rathen kann. Ohne sich den angeregten In?
-/onài'enzen bZoszusetzcn, glaubt hingegen die Maj.
der CommWwi. es könnte wenigstens auf ein
Pr » bja h r, wen durch ihr Amt einen nahmhaften
Einfiuß auf die Gemeindsangehrngen habenden Mu?
»nzipalitaten jedes Orts die besondere Pflicht der Ver?
Niittlung und Ausgleichung, es feie durch sie selbst,
oder bnrch Zuziehung ehrbarer, deiffParteicn beliebiger
Männer aufgetragen, und in kleinen Zwistigkeicen
tin definitives Spruchrecht gleichsam jiudllSro clc>-

riiozlwa ertheilt werden, Eleberdieß könnte man den

Distriktsgerichten (deren erste Pflicht ohnehin immer
«afVereinbarung gehen soll) «ine gewisse Kompetenz?
s.mine zum absoluter; Cmtfcheid bestimmen, und in
Welchen unter ihrer Compete»; sich befindlichen Fallen
« ine fummarichw Prozessor»! (ohne Zulassung von An?

w aldcn noch Schriften) vorschreiben. Entsprechen dann

t iefe Vorkehren dem auf Hemmung der Prozeßlust zie?

ib.»den Wunsch und Zwek wider alle Erwartung nicht,
fv ließe sich dann nach Jahresfrist immer c he n d er
tsi neue Autoritär voit Friedensrichtern -einfuhren;
«As einnial eingeführt, wenn man sie schon.als über?

fisisslq augescheu, wieder abstellen. Der Emwuef:
d«g Munizipalitaten könne, natz, der reustitukwnsllen
Regel keine richterliche Gewalt zukommen,.wird nach
dem Erachten der Maj. durch die Betrachnmg--gehoben,
daß die Tilgung geringfügiger Streitigkeiten, wie Rau?

fcre'.n, Schimpsieden, DlensteissZßnen, Viehschäöm
u. d. gl. eigentlich mehr in das Gebiet der Polizei als
des bürgerlichen Privalrechts gehören; und übwgens
hat eine allgemeine Regel niemals den Gesezgeber von
einer heilsamen Ausnahme in einem ganz besonder«
Fall abgehalten.

Ntriebt der Minorität der Comlttjssson; vor?
Megt vou Z ä sün.

Die Minorität der Commission wegen dem Be?
schlnß der Friedensrichter und Friedensgerichte findet
die darin enthaltene Einthcilnng der Distrikte in Be?
zirke, welche (ausgenommen der grossen Gemeinden
von 10000 und mehr Einwohnern) nicht weniger als
1500 und nicht mehr als 3000 Seelen enthalten sollen,
zwekmassig und auf die Erleichterung des Landbürgers
abzielend sie glaubt durch die Einrichtung von Frie?
densrichtern und Gerichten werde sowohl dem-sehnliche»
Erwarten eines grossen Theil der helvetischen Nation
entsprochen, als auch die Abstellung vieler und kostspie?
liger Prozesse vor den Distriktsgerichten bewirkt; sie ist
der Meinung, die Furcht, daß durch Aufstellung der
Friedensgerichte die Prozeduren vorj den Tcibunàn
vervielfältigt werden, seie ungegründet, indem

1) Ein einziger Friedensrichter in seiner Gemeinde,
dessen Nutzen beinahe jedermann anerkennt, ohne Bei?
Wer in AmtsgesciMen bei Entscheidung von Streit?
fachen, eine blosse Maschine Ware, welcher als. einzelne
Person, das Zutrauen seiner Mitbürger nicht immer
oder nicht vollständig gensße, daher der Beschluß zur
Untersuchung und Absprechnng bei jedem einzelne»
Falle 2 Gehülfen vorschlagt, deren Auswahl und Ver?
werftmg unter der Anzahl von 6 Beisitzern (laut einem
folgenden Beschlusse) von den Parteien selbst abhan?
gen wird.

2) Wachst durch diese Einrichtung die Zahl der
Beamten nicht so hoch, als beim ersten Anblik scheinen
könnte, da im größten Bezirk eine Stadtgemeinds
von loovo und mehr Seelen, ungefähr 20 in denklein?
sten Bezirken von 15°° Seelen aber 3 Beisitzer seyn
werden. Für die Landbürger muß es wesentli ch er Vor?
theil seyn, wenn sie, ohne vor das oft entfernte Dm.
striktsgcricht zu kehren, sich in einer Streitsache an
den Friedensrichter und von diesem an das Friedens?
gericht wenden können; — die vielleicht besorgt werden?
de Schwierigkeit, nicht genug Personen für solche Aem?
ter zu finden, wird nicht statt haben da vorzüglich
altere erfahrne Leute in den Gemeinden hiezu tauglich
seien, daher auch das Alter,eines Friedensrichters auf
40 Jahr bestimmt gewünscht worden Ware, so aber
durch einen folgenden Beschluß über diesen Gegen?
stand geschehen kann; — da das Gehalt des Friedens?
richtcrs theils massig bestimmt werden, theils in der
seinem Fach der Gerichtsbarkeit angemessenen Entscha?
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